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 Bestand und Entwicklung bei den Hinterbliebenenrenten

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Mit  dem  Alterssicherungsbericht  2005  und  der  Studie  Alterssicherung  in
 Deutschland  2003  liegen  Berichte  über  die  Einkommenslage  der  über  65-Jäh-
 rigen  vor.  Der  jährliche  Rentenversicherungsbericht  der  Bundesregierung  und
 die  jährlichen  Dokumentationen  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  infor-
 mieren  über  die  Struktur  und  Entwicklung  des  Rentenbestands  sowie  der  Ren-
 tenneuzugänge.  Dennoch  verbleiben  Fragen  hinsichtlich  der  Struktur  der  Ren-
 tenzugänge  und  der  Ausgaben  der  Rentenversicherung,  insbesondere  im  Be-
 reich  der  Hinterbliebenenversorgung,  die  durch  die  folgenden  Fragen  geklärt
 werden sollen:

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Ein  Teil  der  Fragen  bezieht  sich  auf  Angaben  zu  den  Ausgaben  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  im  Zusammenhang  mit  dem  Alter  der  Rentenempfänger.
 Die  Rechnungslegung  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  sieht  jedoch  eine
 Verbuchung  der  Rentenausgaben  nach  dem  Alter  des  Rentenempfängers  nicht
 vor.  Aus  diesem  Grund  sind  die  nachfolgenden  statistischen  Informationen  nicht
 den  Rechnungsergebnissen  entnommen,  sondern  wurden  auf  der  Grundlage  der
 Anzahl  und  der  durchschnittlichen  Rentenzahlbeträge  zum  jeweiligen  Stichtag
 ermittelt.  Die  genannten  Ausgaben  sind  daher  als  Annäherungswerte  anzusehen.

 1.  Wie  haben  sich  die  gesamten  Ausgaben  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
 rung  und  Bundesknappschaft  für  Renten  wegen  Todes  und  der  dazugehöri-
 gen Krankenversicherungsbeiträge seit 1970 entwickelt?

 2.  Welchen  Anteil  an  den  Gesamtausgaben  der  Rentenversicherung  und  der
 Bundesknappschaft machen die Renten wegen Todes seit 1970 aus?

 3.  Wie  hoch  sind  jährlich  die  Ausgaben  für  die  Krankenversicherungsbeiträge
 für die Personen, die Renten wegen Todes beziehen, seit 1970?
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales
 vom  20.  April 2006 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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4.  Wie  hoch  sind  die  Ausgaben  der  Rentenversicherung  und  der  Bundes-
 knappschaft  für  Witwen-/Witwerrenten  und  der  dazugehörigen  Kranken-
 versicherungsbeiträge seit 1970?

 Die  Entwicklung  der  Ausgaben  für  Renten  wegen  Todes,  für  Renten  an  Witwen
 und  Witwer,  für  die  Krankenversicherungsbeiträge  und  für  die  Gesamtausgaben
 der  Rentenversicherung,  sowie  der  Anteil  der  Renten  wegen  Todes  an  den  Ge-
 samtausgaben  der  Rentenversicherung  seit  1970  sind  der  nachfolgenden  Tabelle
 zu entnehmen.

 Quelle: DRV-Statistik



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/1274
5.  Wie  hoch  sind  die  jährlichen  Gesamtausgaben  für  Witwen-/Witwerrenten
 für Personen vom 45. bis zum 65. Lebensjahr seit 1970?

 Die  Entwicklung  der  Gesamtausgaben  der  Rentenversicherung  für  Renten  an
 Witwen  und  Witwer  im  Alter  vom  45.  bis  zum  65.  Lebensjahr  ist  der  nachfol-
 genden  Tabelle  zu  entnehmen.  Daten  für  die  Jahre  1970  und  1980  liegen  nicht
 vor.
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6.  Wie  hoch  sind  die  jährlichen  Ausgaben  für  die  Rentenneuzugänge  zur
 Witwen-/Witwerrente unter 65 Jahren seit 1970?

 Die  Ausgaben  der  Rentenversicherung  für  Zugänge  von  Renten  an  Witwen  und
 Witwer  insgesamt  und  an  Personen  im  Alter  unter  65  Jahren  seit  1970  sind  der
 nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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7.  Wie  hoch  sind  die  jährlichen  Ausgaben  für  die  Rentenneuzugänge,  aufge-
 schlüsselt  nach  jeweiligem  jährlichen  Lebensalter  vom  45.  bis  zum  65.  Le-
 bensjahr, seit 1970?

 Die  jährlichen  Ausgaben  für  die  Zugänge  von  Renten  an  Witwen  und  Witwer
 seit  2000,  aufgeteilt  nach  dem  jeweiligen  Alter  der  Empfänger  für  die  Gruppe
 der  45-  bis  unter  65-jährigen  Rentner  sind  der  nachfolgenden  Tabelle  zu  entneh-
 men. Angaben für die Jahre 1970, 1980 und 1990 liegen hierzu nicht vor.
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8.  Wie  viele  Rentenneuzugänge  bei  Witwen-/Witwerrenten  gab  es  jährlich  seit
 1970 insgesamt von Personen zwischen dem 45. bis zum 65. Lebensjahr?

 Die  Anzahl  der  Zugänge  von  Renten  an  Witwen  und  Witwer  seit  1970  sind  der
 nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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9.  Wie  viele  Rentenneuzugänge  bei  der  Witwen-/Witwerrente  gibt  es  jährlich
 seit  1970  von  Personen  zwischen  dem  45.  bis  zum  65.  Lebensjahr,  einzeln
 nach Jahrgängen aufgeteilt für das 45. bis 65. Lebensjahr?

 Die  Anzahl  der  Zugänge  von  Renten  an  Witwen  und  Witwer  seit  1970,  aufge-
 teilt  nach  dem  jeweiligen  Alter  der  Empfänger  für  die  Gruppe  der  45-  bis  unter
 65-jährigen Rentner sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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10.  Wie  hoch  ist  das  durchschnittliche  Zugangsalter  von  Rentenzugängen  bei
 der  Witwen-/Witwerrente  bezogen  auf  die  Personen,  die  vor  65  Jahren
 eine solche Rente beziehen?

 Die  Entwicklung  des  durchschnittlichen  Zugangsalters  von  Witwen  und  Witwern
 seit  1970  insgesamt  und  für  Personen  unter  65  Jahren  ist  der  nachfolgenden
 Tabelle zu entnehmen.

 11.  Wie  viele  Personen,  die  eine  Witwen-/Witwerrente  beziehen,  insgesamt
 und  derjenigen  im  Alter  von  45  bis  65  Jahren,  beziehen  nebenher  Einkom-
 men aus Erwerbstätigkeit oder anderen Einkünften?

 Bei  insgesamt  3  020  219  Witwen-  und  Witwerrenten  waren  zum  Stichtag  1.  Juli
 2005  Erwerbseinkommen  oder  Erwerbsersatzeinkommen  zu  berücksichtigen;
 406  383 unter ihnen gehörten der Altersgruppe 45 Jahre bis unter 65 Jahre an.

 12.  In  wie  vielen  Fällen  handelt  es  sich  dabei  um  einen  so  genannten  renten-
 schädlichen  Hinzuverdienst,  also  einen  Verdienst,  der  die  Zuverdienst-
 grenze der Anrechnungsfreiheit überschreitet?

 In  1  189  180  Fällen  führte  die  Berücksichtigung  des  Hinzuverdienstes  zu  einem
 Ruhensbetrag;  in  der  Altersgruppe  45  Jahre  bis  unter  65  Jahre  waren  dies
 250  154 Fälle.
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13.  Wie  hat  sich  die  gesamte  Einkommenslage  der  Bezieher  von  Witwen-/
 Witwerrenten  der  45-  bis  65-Jährigen  und  der  über  65-Jährigen  seit  1970
 entwickelt?

 Die  gesamte  Einkommenslage  der  Bezieherinnen  und  Bezieher  von  Witwen/
 Witwerrenten  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  hat  sich  nach  Ergebnissen
 der  Studie  Alterssicherung  in  Deutschland,  die  erstmals  1986  durchgeführt
 wurde, wie folgt entwickelt:

 In  diese  Durchschnittsbeträge  gehen  neben  den  Renten  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung  auch  Einkünfte  aus  anderen  Alterssicherungssystemen  (z.  B.  Pen-
 sionen,  Betriebsrenten,  berufsständische  Versorgung),  Einkünfte  aus  Vermögen
 (z.  B.  Zinsen,  Vermietung,  Lebensversicherungen)  und  Sozialtransfers  (z.  B.
 Wohngeld, Sozialhilfe, Grundsicherung) ein.

 14.  Gibt  es  Erkenntnisse  über  die  Vermögenslage  der  Bezieher  von  Witwen-/
 Witwerrenten?

 Informationen  über  die  Vermögenswerte  privater  Haushalte  in  Deutschland  lie-
 fert  die  Einkommens-  und  Verbrauchsstichprobe  des  Statistischen  Bundesamtes.
 Danach  belief  sich  das  durchschnittliche  Nettogesamtvermögen  von  Haushal-
 ten,  in  denen  mindestens  eine  Person  eine  Hinterbliebenenrente  der  gesetzlichen
 Rentenversicherung  bezog,  im  Jahre  2003  auf  rund  100  000  Euro.  Diese  Vermö-
 gen  umfassen  im  engeren  Sinne  das  verzinsliche  Geldvermögen  (Spar-  und  Bau-
 sparguthaben,  Wertpapiere,  Termingeld  und  angesammeltes  Kapital  bei  Lebens-
 versicherungen)  und  die  Verkehrswerte  von  Immobilien  abzüglich  Bau-  und
 Konsumschulden.

 15.  Wie  viele  Personen  haben  seit  dem  Jahr  2002  die  Möglichkeit  des  Renten-
 splittings gewählt?

 Das  als  Option  ausgestaltete  Rentensplitting  unter  Ehegatten  bewirkt  eine  part-
 nerschaftliche  Teilung  der  von  beiden  Ehegatten  in  der  Ehezeit  erworbenen  Ren-
 tenanwartschaften  und  führt  regelmäßig  zu  höheren  eigenständigen  Rentenleis-
 tungen  für  die  Ehefrau.  Das  Rentensplitting  unter  Ehegatten  ist  allerdings  auf  die
 Ehegatten  beschränkt,  für  die  das  ab  dem  Jahre  2002  wirksame  (eingeschränkte)
 Hinterbliebenenrentenrecht  gilt,  d.  h.  wenn  die  Ehe  ab  2002  geschlossen  worden
 ist  oder  bei  Altehen,  wenn  beide  Ehegatten  nach  dem  1.  Januar  1962  geboren
 sind.

 Über  die  Anzahl  der  Witwen-  und  Witwerrentenzugänge  seit  dem  Jahr  2002  mit
 Wahl  der  Option  Rentensplitting  liegen  derzeit  keine  statistischen  Daten  vor.  Die
 Anzahl  dürfte  aber  sehr  gering  sein,  da  im  Jahr  2004  insgesamt  nur  1,8  Prozent
 der Witwen- und Witwerrentenzugänge unter das neue Recht fielen.
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16.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Aussage  des  Sachverständigenrates
 im  Gutachten  zur  gesamtwirtschaftlichen  Entwicklung  2005/2006,  dass  es
 sich  aufgrund  der  Rechtsprechung  des  Verfassungsgerichts  (BVerfGE  97,
 291)  bei  der  Hinterbliebenenrente  um  eine  fürsorgerisch  motivierte  Leis-
 tung und damit um eine versicherungsfremde Leistung handelt?

 17.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Aussage  des  Sachverständigenrates
 in  dem  genannten  Gutachten,  dass  es  sich  bei  den  Witwen-/Witwerrenten,
 die  die  alternativen  Zahlungen  bei  Anwendung  des  Rentensplittings  über-
 steigen,  um  versicherungsfremde  Leistungen  der  Rentenversicherung
 handelt?

 Die  Bundesregierung  hat  sich  bereits  im  August  2004  in  einem  Bericht  „zur  Ent-
 wicklung  der  nicht  beitragsgedeckten  Leistungen  und  der  Bundesleistungen  an
 die  Rentenversicherung“  an  den  Haushaltsausschuss  des  Deutschen  Bundestages
 (abgedruckt  in:  „Deutsche  Rentenversicherung“,  Ausgabe  10/2004,  S.  569  bis
 585)  mit  der  Frage  befasst,  inwieweit  es  sich  bei  der  Hinterbliebenenrente  um
 eine  nicht  beitragsgedeckte  Leistung  handelt,  die  in  die  gesamtgesellschaftliche
 Verantwortung  fällt.  Sie  ist  dabei  zu  dem  Ergebnis  gekommen,  dass  die  in  den
 vergangenen  Jahren  erfolgte  Anpassung  der  Hinterbliebenenrente  an  geänderte
 gesellschaftliche  und  familienpolitische  Rahmenbedingungen  es  gerechtfertigt
 erscheinen  lässt,  Teile  dieser  Leistung  dem  sozialen  Ausgleich  zuzuordnen.
 Wichtiger  Gesichtspunkt  bei  dieser  Erörterung  war  –  unter  ausdrücklicher  Be-
 zugnahme  auf  die  in  Frage  16  genannte  Entscheidung  des  Bundesverfassungs-
 gerichts  –  der  Umstand,  dass  die  1986  eingeführte  und  zuletzt  2002  erheblich
 ausgeweitete  Einkommensanrechnung  die  Unterhaltsersatzfunktion  der  Hinter-
 bliebenensicherung  in  der  gesetzlichen  Rentenversicherung  in  einem  umfas-
 senden  Sinne  ausgeweitet  habe.  Zusätzlich  zum  Versicherungsprinzip  sei  der
 Bedarfsgesichtspunkt  zum  prägenden  Element  der  Hinterbliebenensicherung
 geworden.

 Der  Bericht  berücksichtigt  auch,  dass  Ehepaare  unter  bestimmten  Voraussetzun-
 gen  seit  dem  1.  Januar  2002  ein  Splitting  ihrer  Rentenanwartschaften  wählen
 können.  Wie  der  Versorgungsausgleich  beruht  das  Rentensplitting  auf  dem  Ge-
 danken,  die  in  der  Ehe  gemeinsam  erwirtschafteten  Anrechte  partnerschaftlich
 zu  teilen.  Der  Anspruch,  über  ein  Rentensplitting  ggf.  zusätzliche  eigene  Ren-
 tenanwartschaften  zu  erhalten,  erwächst  nach  der  Rechtsprechung  des  Bun-
 desverfassungsgerichts  zum  Versorgungsausgleich  aus  dem  Wesen  der  auf  Le-
 benszeit  angelegten  Ehe.  Aus  ihm  folgt  die  grundsätzlich  gleiche  Berechtigung
 beider  Partner  auf  Unterhalt  und  Versorgung  sowie  auf  das  ihnen  gemeinsam  zu-
 stehende  Vermögen.  Die  vom  Rentensplitting  erfassten  gemeinsam  erworbenen
 Versorgungsanrechte  sind  daher  nicht  dem  sozialen  Ausgleich  zuzuordnen.
 Folglich  müssen  aus  den  Gesamtausgaben  für  die  Hinterbliebenenrenten  die  aus
 dem Rentensplitting resultierenden Ausgaben herausgerechnet werden.
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18.  Wie  hoch  sind  die  Zahlungen  für  Witwen-  und  Witwerrentenzugänge  in
 den  Jahren  2002  bis  2005,  die  die  alternativen  Zahlungen  bei  Anwendung
 des Rentensplittings in diesen Jahren übersteigen?

 Die  Option  des  Rentensplittings  bei  Wegfall  der  Witwen-  bzw.  Witwerrente  be-
 steht  erst  seit  der  Rentenreform  2001  (Altersvermögens-Ergänzungsgesetz).  Ab
 dem  1.  Januar  2002  können  sich  Paare,  die  zu  diesem  Zeitpunkt  jünger  sind  als
 40  Jahre  und  Paare,  die  erst  nach  diesem  Datum  geheiratet  haben  (Neu-Ehen),
 für ein Rentensplitting entscheiden.

 Diese  Neuregelung  des  Altersvermögens-Ergänzungsgesetzes  wird  sich  somit
 erst  sehr  langfristig  auf  die  Leistungen  an  Renten  wegen  Todes  auswirken,  weil
 die  derzeit  rentennahen  Jahrgänge  von  diesen  Neuregelungen  noch  nicht  betrof-
 fen  sind.  Nur  ein  sehr  kleiner  Teil  der  Witwen-  und  Witwerrentenzugänge  der
 Jahre  2002  bis  2005  fällt  unter  das  neue  Hinterbliebenenrentenrecht  (rd.  1,3  Pro-
 zent  des  Rentenzugangs  2003,  rd.  1,8  Prozent  des  Rentenzugangs  2004).  Die
 Auswirkungen  des  Rentensplittings  sind  für  die  genannten  Zugangsjahre  daher
 marginal.
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